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Gemeinde Kematen, Dorfplatz 1, 6175 Kematen 

 
 
 
 
 
 

  KUNDMACHUNG 
Geschäftsordnung 

für die Gemeinde-Einsatzleitung Kematen i.T. 

  

Der Gemeinderat der Gemeinde Kematen in Tirol hat mit Beschluss vom 07.02.2024, gemäß 
§§ 4 Abs. 10 und 5 des Tiroler Krisen- und Katastrophenmanagementgesetzes, LGBl. Nr. 
33/2006, in der geltenden Fassung, nachstehende Verordnung für die Gemeinde-
Einsatzleitung der Gemeinde Kematen i.T. erlassen: 

 

1. ABSCHNITT GEMEINDE-EINSATZLEITUNG  

 

§ 1 

Gemeinde-Einsatzleitung  

(1) Die Gemeinde-Einsatzleitung setzt sich zusammen aus dem Leiter der Gemeinde-
Einsatzleitung, dem Führungsstab und weiteren Mitgliedern.  

(2) Die Gemeinde-Einsatzleitung bedient sich zur Besorgung ihrer Aufgaben der 
Meldesammelstelle (§ 11).  

 

§ 2 

Führungsstab 

(1) Der Führungsstab umfasst die Sachbearbeiter für die Sachgebiete  

  S1 Personalwesen,  

  S2 Katastrophenlage,  

  S3 Einsatzkoordination,  

  S4 Versorgungswesen,  

  S5 Öffentlichkeitsarbeit,  

  S6 Technik und Kommunikation sowie  

  die Fachgruppen Experten / Verbindungsoffizier und Mitarbeiter zur besonderen 
Verwendung. 

Sekretariat
 Dagmar Markt

05232 2300-18
dagmar.markt@kematenintirol.at

Verfahren:
D/4944/2024
A/2153/2024

12.02.2024
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(2) Die Mitglieder des Führungsstabes haben in ihrem Aufgabenbereich auf der Grundlage des 
Tiroler Krisen- und Katastrophenmanagementgesetzes, der dazu ergangenen 
Verordnungen und der erlassenen Richtlinien im Rahmen der erteilten Aufträge durch den 
Leiter der Gemeinde-Einsatzleitung initiativ und selbstständig zu handeln.  

(3) Sachgebiete können zusammengelegt werden, wenn dies aufgrund des Arbeitsanfalles oder 
Personalmangels zweckmäßig oder notwendig erscheint. 

 

§ 3 

Leiter der Gemeinde-Einsatzleitung  

(1) Die Leitung der Gemeinde-Einsatzleitung obliegt dem Bürgermeister oder 
Vizebürgermeister. Im Verhinderungsfall wird die Funktion des Leiters der Gemeinde-
Einsatzleitung vom Sachgebiet 3 wahrgenommen. 

(2) Dem Leiter der Gemeinde-Einsatzleitung obliegt  

a) die Koordinierung der Tätigkeit der anderen Sachbearbeiter und  

b) die Arbeitsverteilung und Auftragszuweisung an die Sachbearbeiter.  

(3) Die Behörde hat die Aufträge an den Leiter der Gemeinde-Einsatzleitung zu erteilen.  

(4) Der Leiter des Stabes kann bei Bedarf die Mitglieder der Gemeinde-Einsatzleitung über 
die jeweilige Funktion hinaus in allen Sachbereichen der Gemeinde-Einsatzleitung einsetzen. 

 

§ 4 

Sachgebiet 1 (S1) – Personalwesen  

Dem Sachgebiet 1 obliegt insbesondere  

a) die Anforderung von Einsatzkräften, Einsatzorganisationen und Experten,  

b) die Führung der Personalevidenz,  

c) die Bildung von Einsatzreserven,  

d) das Veranlassen von Ablösen und die Führung eines Zeitplanes für den Schichtdienst bzw. 
die Ablöse, 

e) und die Installation der Zugangskontrolle zur Gemeinde-Einsatzleitung. 

  

§ 5  

Sachgebiet 2 (S2) – Katastrophenlage  

Dem Sachgebiet 2 obliegt insbesondere  

a) die Erstellung von Lageberichten sowie allfälligen Informationsberichten für die Behörde, 
die Landeswarnzentrale und sonstige mit der Abwehr und Bekämpfung der jeweiligen 
Katastrophen befassten Behörden,  

b) das in Evidenz halten der Katastrophensituation auf einer Lagekarte und  

c) die Auswertung von eingehenden Meldungen und Informationen.  
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§ 6 

Sachgebiet 3 (S3) – Einsatzkoordination  

Dem Sachgebiet 3 obliegt insbesondere  

a) die Aktivierung und allenfalls Adaptierung des je nach Katastrophenszenario zur  
Anwendung kommenden Katastrophenschutzplanes,  

b) aufbauend auf dem Einsatz- bzw. Katastrophenschutzplan die Ausarbeitung und  
Weiterentwicklung eines Operationsplanes,  

c) die Gesamtkoordination des technischen Einsatzes und  

d) die Ausarbeitung von Vorschlägen für die Einteilung und Auftragserteilung an die mit  der 

Abwehr und Bekämpfung des Ereignisses befassten Hilfs- und Rettungskräfte.  

§ 7  

Sachgebiet 4 (S4) – Versorgungswesen  

Dem S 4 obliegt insbesondere  

a) die Beurteilung der Versorgungslage und die Wahrnehmung aller Versorgungs- und 
Nachschubangelegenheiten für die Gemeinde-Einsatzleitung sowie für die Hilfs- und 
Rettungskräfte. 

b) die Versorgung der Hilfs- und Rettungskräfte mit Verpflegung, Sanitätsmaterial, 
Unterkünften und Betriebsmitteln, 

c) die Koordination des notwendigen Nachschubes dieser Versorgungsgüter, 

d) die Besorgung der Verteilung von Hilfsgütern, 

e) die Verwaltung und Verrechnung der Hilfsleistungen, 

f) die Koordination der ganzheitlichen Betreuung mit medizinischen, psychosozialen und 
notfallseelsorgerischen Diensten. 

 

§ 8 

Sachgebiet 5 (S5) – Öffentlichkeitsarbeit  

Dem Sachgebiet 5 obliegt insbesondere  

a) die Bearbeitung sämtlicher Medienangelegenheiten und Veröffentlichungen sowie die  
Organisation von Pressekonferenzen,  

b) die Erstellung von Presseberichten, Aussendungen und Bekanntmachungen und  

c) die Veröffentlichung von Verordnungen.  

  

§ 9 

Sachgebiet 6 (S6) – Technik und Kommunikation  

Dem Sachgebiet 6 obliegt insbesondere 
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a) das Betreiben der Meldesammelstelle als zentrale Schnittstelle für den Melde- und 
Schriftverkehr der Gemeinde-Einsatzleitung von und nach außen, mit der Behörde sowie 
innerhalb der Gemeinde-Einsatzleitung. 

b) das Führen des Einsatzjournals für alle ein- und ausgehenden Befehle, Aufträge, 
Meldungen, Informationen, Anfragen etc. 

  

§ 10 

Fachgruppe Verbindungsoffiziere und Experten  

(1) Der Leiter der Gemeinde-Einsatzleitung kann im Anlassfall zur fachlichen Beratung 
Experten sowie Verbindungsoffiziere beiziehen. Den Experten (z.B. Geologe,  

Angehöriger der Wildbach- und Lawinenverbauung, Arzt, Veterinärmediziner) bzw. dem  
Verbindungsoffizier obliegt insbesondere  

a) die Beratung der Gemeinde-Einsatzleitung sowie die Informationsgewinnung und  

b) die Herstellung der Verbindung insbesondere zu anderen Behörden, Hilfs- und 
Rettungsorganisationen und dem österreichischen Bundesheer.  

  

§ 11 

Meldesammelstelle  

(1) Der Leiter der Gemeinde-Einsatzleitung, der Führungsstab und die weiteren Mitglieder 
der Gemeinde-Einsatzleitung bedienen sich zur Besorgung ihrer Aufgaben der 
Meldesammelstelle. Sie wird vom Sachgebiet 6 geleitet.  

(2) Die Meldesammelstelle ist beim Standort der Gemeindeeinsatzleitung eingerichtet und 
dient als zentraler Kanzleiapparat für den Melde- und Schriftverkehr der Gemeinde-
Einsatzleitung von und nach außen, mit der Behörde sowie innerhalb der Gemeinde-
Einsatzleitung.  

(3) Der Sachgebietsleiter des Sachgebietes 6 ist verantwortlich für den Betrieb der 
Meldesammelstelle und für die Führung des Einsatztagebuches.  

 

2. ABSCHNITT GEMEINSAME BESTIMMUNGEN  

  

§ 12  

Einberufung  

(1) Die Einberufung der Gemeinde-Einsatzleitung erfolgt im Einsatzfall durch die Behörde. 
Bei Einberufung der Gemeinde-Einsatzleitung haben sich die Mitglieder unverzüglich im 
Gemeindeamt bzw. beim mitgeteilten Standort einzufinden. 

(2) Der Leiter der Gemeinde-Einsatzleitung kann bei Bedarf einen Bereitschaftsdienst für 
den Führungsstab oder für alle Mitglieder der Gemeinde-Einsatzleitung anordnen.  
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§ 13 

Sitzungen  

(1) Die Behörde hat bei Neubestellung der Gemeinde-Einsatzleitung diese zu einer 
konstituierenden Sitzung einzuberufen. Bei dieser Sitzung werden insbesondere die 
Aufgabenbereiche der Mitglieder in den jeweiligen Sachgebieten besprochen und die 
Erreichbarkeit der Mitglieder überprüft.  

(2) Die Behörde hat die Gemeinde-Einsatzleitung mindestens einmal jährlich zu einer 
laufenden Sitzung einzuberufen. Bei dieser Sitzung werden zur Beratung der Behörde 
insbesondere die Aktualität des Katastrophenschutzplanes überprüft, etwaige Änderungen in 
der personellen Zusammensetzung festgestellt und die Erreichbarkeit der Mitglieder 
überprüft.  

  

§ 14 

Informationspflichten  

(1) Die Entscheidungen darüber, welche Vorschläge von Maßnahmen, Veranlassungen und 
Operationsplänen an die Behörde weitergeleitet werden, obliegen dem Leiter der Gemeinde-
Einsatzleitung. 

 

(2) Die Sachbearbeiter sind verpflichtet, den Leiter der Gemeinde-Einsatzleitung und 
einander über alle wichtigen Vorschläge und Angelegenheiten in ihrem Aufgabenbereich zu 
informieren.  

 

§ 15 

Dokumentation  

(1) Über alle Sitzungen der Gemeinde-Einsatzleitung sind Protokolle zu verfassen, in denen 
Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche 
Inhalt der Entscheidungsgrundlagen und das Ergebnis der Entscheidungen festzuhalten sind. 
Das Protokoll ist vom Leiter der Gemeinde-Einsatzleitung zu unterzeichnen und allen 
Mitgliedern der Gemeinde-Einsatzleitung sowie der Behörde zu übermitteln.  

(2) Das Einsatzinformationssystem (ESIS Tirol) soll als Protokollierungssystem und interne 
Kommunikationsplattform von Einsatzabläufen herangezogen werden.  

  

§ 16 

Katastrophenschutzplan 

(1) Der Katastrophenschutzplan liegt in der Gemeinde in Form eines Ordners auf, welcher 
zugleich Werkzeug und Hilfsmittel der Mitglieder der Gemeindeeinsatzleitung ist. Dieser 
ist vom Gemeinderat zu beschließen, sowie die gesetzlich geforderten Auflagefristen 
einzuhalten. 

(2) Die Kapitel A, B, C, F und H sind veränderliche Inhalte des Katastrophenschutzplans. Diese 
können ohne neuerlichen Beschluss jederzeit aktualisiert bzw. erweitert werden. 

(3) Jedes Mitglied der Gemeindeeinsatzleitung erhält ein Exemplar des 
Katastrophenschutzplan-Ordners. Dieser wird bei Bedarf mit aktualisierten Inhalten 
bestückt. 
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(4) In der Einsatzkiste ist für jedes Sachgebiet ein Katastrophenschutzplan-Ordner zu 
hinterlegen. Dieser wird bei Bedarf mit aktualisierten Inhalten bestückt. 

 

§ 17  

Inkrafttreten  

Diese Geschäftsordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.  

 

Alle bisher zum Gegenstand erlassenen Beschlüsse und Verordnungen verlieren ab diesem 
Zeitpunkt ihre Gültigkeit. 

 

Wer sich durch diesen Beschluss in seinen Rechten verletzt erachtet, kann binnen zwei 
Wochen ab Kundmachung beim Gemeindeamt Kematen in Tirol Aufsichtsbeschwerde 
erheben. 

 

Für den Gemeinderat: 
Der Bürgermeister 
Klaus Gritsch  

 

 
 
 

Dieses Dokument wurde von  Klaus Gritsch elektronisch gefertigt und amtssigniert. 
 

Datum  14.02.2024 
 

Informationen zur Prüfung finden Sie unter: www.kematenintirol.at 
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